WEG-AUFNAHME- Mitgleds-Nr

ANTRAG Wird vom BSB eingetragen Antrag bestatigt: Datum/Unterschrift Bundesbiro
Passivmitgliedschaft

Bauherrenberater: Vertrauensanwalt:
Anschrift Anschrift
Tl TOl
E-Mall E-Maill .
. Satzung
Bauherren-Schutzbund e.V. Mitgliederbetreuung Die beigefiigte Vereinssatzung erkennen wir an.
BUNDESBURO Tel.: 030 400339 503 Aufnahmegebiihr und Mitgliedsbeitrage
BriickenstraBe 6 Tel. 0_30 400335 504 Die zurzeit giiltigen Aufnahmegebiihren und Mitgliedsbeitrdge erkennen wir an. Die
) E-Mail: Aufnahmegebihr betrdgt 52,- €, der monatliche Mitgliedsbeitrag 15,- € zuziiglich
10179 Berlin mitalieder@bsb-ev.de 2,- € je Wohneinheit der WEG. Die Beitragserhebung erfolgt halbjahrlich im Voraus
glieder@

jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres; der Mitgliedsbeitrag ist 14 Tage nach
Erhebungfalligund wirdim Lastschriftverfahren eingezogen. Die Aufnahmegebiihrund
; ; die anteiligen Mitgliedsbeitrdge bis zur nachsten turnusmaBigen Beitragserhebung
Bezeichnung der WEG (Kontoinhaber) PFLICHTFELD| werden 14 Tage nach Bestatigung der Mitgliedschaft fallig undim Lastschriftverfahren
S 5 e s s s eingezogen. Fiir gezahlte Mitgliedsbeitrége und Aufnahmegebihr wird am Jahresende

StraBe / Hausnummer PRLICHTFELD  eine steuerbegiinstigte Spendenquittung ausgestellt, vorausgesetzt, es handelt sich
L0 LU L LI L 1 I | I nichtumBetriebsausgaben.

PLZ Ort PFLICKHTFELD  Honorare und Gebihren

| L] ] NN | Die Vergiitung der Bauherrenberater und Vertrauensanwalte richtet sich nach den zum

Anzahl der Wohneinheiten seuciee.o BRLPHPS. S5 Reaufiragung gutigen Honorarsatzen des BSB.

L1 Der Beschiuss der WEG zum Beltnttllegtvor.| 1. der Bauherren-Schutzbund e.V. selbst keine objektbezogene Beratung und Betreuung

A. Vorname/Nachname (Ansprechpartner 1) PFLICHTFELD durchfiihrt, sonder dafiir unabhangige Bauherrenberater und Vertrauensanwalte des
| BN | BSBberuft, dieim eigenen Namen und auf eigene Rechnung arbeiten,
2. die Bauherrenberater ihr Honorar fiir die bautechnische Beratung nach Zeitaufwand

Strafe / Hausnummer (wen abweichend von Anschrift WEG) iR auf der Grundlage der vom Vorstand beschlossenen Honorarsatze berechnen,
| O I I O O O O e e R e | 3. die Rechtsberatung durch Vertrauensanwalte des BSB erfolgt, fiir Erstberatung und
PLZ Ort PELICHTFELD Vertragspriifungfir Mitglieder des Vereins Sonderkonditionen gelten und die Verg-
| HEER BN | tung aller weiteren Leistungen auf der Grundlage des Rechtsanwaltsvergiitungsgeset-
zes (RVG) erfolgt.
Telefon o Widerrufsrecht
Mobil Unsistbekannt, dass die Mitgliedschaftinnerhalb einer Fristvon 2 Wochen nach Bestd-
---------------------------------------------------------------------------------- tigung gegeniber dem Bundesbiiro des BSB widerrufen werden kann. Bereits erbrachte
E-Mail Leistungen einschlieBlich Grundberatung sind bei Widerruf zuhonorieren.
Datenschutzerklarung

B. Vorname / Nachname (Ansprechpartner 2) Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrages erkldren wir das Einverstandnis zur Erhe-
| I I | bung, Verarbeitung und Nutzung der Daten des Aufnahmeantrages durch den BSB zur
StraBe/ Hausnummer (wennabweichend von Anschrift WEG) Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung. Wir erteilen un-

NN | sereEinwilligung, dass die Daten des Aufnahmeantrages (ohne Bankverbindqu)zum
PLz ot Zweck der Beratung und Betreuung an Bauherrenberater und Vertrauensanwalte des

| BSB Ubermittelt werden.
L LI | S A ¢ (1 Wir sind einverstanden, im Rahmen von Mitgliederbefragungen kontaktiert zu
TRl ON, werden.
. SEPA-Lastschriftmandat
MOBIL Wir erméchtigen den Bauherren-Schutzbund e.V. widerruflich, die von uns zu entrichten-
E-Mail den Aufnahmegebihr und Mitgliedsbeitrage bei Félligkeit durch Lastschrift von unserem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' unten angegebenen Konto einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die
Vertragsgegenstand vom BSB gezogenen Lastschriften einzuldsen, und wir werden dafiir Sorge tragen, dass
1 Neubau 13 Um-, Ausbau 13 Modernisierung unser Konto die erforderliche Deckung aufweist.
Beratungswunsch bei Eintritt in den BSB Kredtinstitut
(3 Grundberatung (3 Priifung/Angebote/ 1 Rechtliche Lot e e e eyl
Bauunterlagen Vertragspriifung IBAN
(11 Bautechnische Beratung/ [ Erstberatung 1 Firmencheck/ L1 | [ | ] | [ || | [ | ] [ || | ||
Qualitétskontrolle Vertrauensanwalt Wirtschaftsauskunft BIC
[ BegleitungAbnahme [ Modemnisierungs-Check [ Gutachten L1 | I | I | [ | | |
Gemeinschaftseigentum
Wie sind Sie auf den BSB aufmerksam geworden?
[ Internet [ Messen/Veranstaltung [ TV/H6rfunk i.A. der WEG
[ Presse [ Empfehlung [ Sonstiges Datum / Unterschrift/en
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Satzung
Bauherren-Schutzbund e.V.

§1 Name und Sitz
(1) Der Verein fihrt den Namen Bauherren-Schutzbund e. V. (Kurzname:
BSB)
(2) Der Sitz des Vereins ist in Berlin.

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die Férderung von Verbraucherberatungund
Verbraucherschutz.
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

- die Vertretung bauorientierter Verbraucherinteressen privater
Bauherren im Alt- und Neubau, Immobilienkaufer und -verkaufer
sowie von Eigentimern von Wohneigentum gegenlber dem
Gesetzgeber, Behorden, Verwaltungen, Institutionen und
Organisationen der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie der Kredit-
und der Versicherungswirtschaft. Ziel ist es, durch die Aktivitatendes
Vereins den Verbraucherschutz zu verbessern und die
Verbraucherrechte im Bau- und Immobilienbereich zu starken. Der
Verein setzt sich fiir die Sicherung einer hohen Bauqualitat ein und
fordert fachgerechte Bautéatigkeit.

- die aktive Férderung bauorientierter Verbraucherinteressen durch
Information, Aufklarung und Unterrichtung der Offentlichkeit. Zur
Erflillung des Vereinszwecks leistet der BSB Offentlichkeitsarbeit,
veroffentlicht Verbraucherinformationen, bietetVerbraucherberatung
an, beteiligt sich an Messen und Ausstellungen und organisiert
Seminare und Informationsveranstaltungen.

- die Unterstutzung von Verbrauchern beim Bauen, bei der
Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Wohneigentum,
beim Haus-, Wohnungs- und Grundstlickserwerb sowie bei der
VerauRerung von Immobilieneigentum. Er hilft privaten Bauherrenbei
der Durchsetzung ihres Anspruchs auf Vertragserfiillung und
fachgerechter und méangelfreier Ausfiihrung der Bauleistungen. Er
bietet Unterstlitzung bei der Baufinanzierung / 6ffentlichen Férderung
an und hilft wirtschaftliche Risiken zu mindern.

Dies soll insbesondere erreicht werden durch

a) die Verbreitung bautechnischer Verbraucherinformationen sowie
eine allgemeine kostenlose Grundberatung der Mitglieder durch
vom BSB qualifizierte Bauherrenberater,

b) die Verbreitung baurechtlicher Verbraucherinformationen sowie
eine Erstberatung der Mitglieder zu Sonderkonditionen durchvom
BSB qualifizierte Vertrauensanwalte,

c) die Berufung sowie Qualifizierung von unabhangigen
Bauherrenberatern (Architekten, Ingenieure) fiir die bautechnische
Beratung,

d) die Berufung sowie Qualifizierung von Vertrauensanwaltendes
BSB (Fachanwalte fiir Bau- und Architektenrecht) fir die
baurechtliche Beratung,

e) Kooperation mit Sonderfachleuten (Servicepartner des BSB),

f) Uberwachung der Einhaltung baulicher Qualititsnormen nach dem
Stand der Technik,

g) Uberwachung vorformulierter, gestellter Vertragswerke auf
verbraucherfeindliche Klauseln,

h) die Durchfiihrung und die Beteiligung an Wettbewerben zur

Férderung von Wohneigentum, qualitdtsgerechtem Bauen undder
Verbraucherinformation.

Bei den Wettbewerben wird Marktneutralitadt gewahrleistet, es
erfolgt kein Eingreifen in den Wettbewerb, keine Verleihung von
Gltesiegeln und keine Zertifizierung von Unternehmen.

(3) Der Verein nimmt eine marktneutrale und unabhangige
Verbraucherschutzfunktion wahr und bietet unabhangige
Verbraucherberatung im Bau- und Immobilienbereich an. Erverpflichtet
sich, zur Wahrung der Verbraucherinteressen den Interessenausgleich
aller Beteiligten zu fordern.

(4) Der Verein selbst libt keine objektbezogene Beratung und Betreuung,
keine Gutachtertatigkeit, keine Baufinanzierungsberatung und keine
fachbezogene Rechtsberatung aus. Daflir beruft er unabhangige
Bauherrenberater, Vertrauensanwalte und Servicepartner des BSB, die
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung arbeiten.

(5) Der Verein ibernimmt keine Haftung fiir die Beratung und fiirsonstige
Dienstleistungen von unabhangigen Bauherrenberatern,
Vertrauensanwalten und Servicepartern des BSB.

(6) Der Verein ist parteipolitisch ungebunden.

§ 3 Gemeinniitzigkeit

(1)  Der Verein ,Bauherren-Schutzbund e.V.“ mit Sitz in Berlin verfolgt
ausschlieB3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,Steuerbeglinstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsmaRigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe Vergitungen begiinstigt
werden.

(4) Bei Aufldsung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglinstigter Zweckefallt
das Vermdgen des Vereins an eine juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder an eine andere steuerbeglinstigte Kérperschaft zwecks
Verwendung fiir die Férderung von Verbraucherberatung und
Verbraucherschutz.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede voll geschaftsfahige natirliche oder juristische Person
werden, die nicht gewerblich an der Erstellung von Bauvorhaben und an der
Vermarktung von Immobilien sowie an der Vermietung und Verpachtung
von Immobilien beteiligt ist.

(2) Der Verein besteht aus:

a. Aktivmitgliedern,

b. Passivmitgliedern,

c. Férdermitgliedern und
d. Ehrenmitgliedern.

(3) Aktivmitglieder sind natlrliche Personen, die nachhaltig an der
satzungsmaBigen Zweckerfiillung des Vereins aktivmitarbeiten.

(4) Passivmitglieder sind solche, die — ohne aktiv mitzuwirken — dem Verein
voriibergehend angehdren und dessen Serviceangebote in Anspruch
nehmen durfen. lhre Mitgliedschaft betragt mindestens 1 Jahr.

(5) Fordermitglieder sind solche, die den Verein ideell, materiell und finanziell
fordern, ohne daraus unmittelbar Vorteile ableiten zu kénnen.

(6) Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich um den Verein oder im
Dienste des Vereins besondere Verdienste erworben hat. Die Ernennung
erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Gegen die
Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann binnen eines Monats nach
Zugang des Bescheides schriftlich Einspruch beim Vorstand erhoben
werden. Uber den Aufnahmeantrag entscheidet dann die
Mitgliederversammlung.

(2) Beider Aufnahme von Passivmitgliedern kann der Vorstand seine
Entscheidungsbefugnis an den Geschéftsfiihrer delegieren.

(3) Die Erhebung und Verarbeitung personengebundener Daten der Mitglieder
durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfiillung des Vereinszwecks
erforderlich ist oder im Einzelfall die ausdriickliche Einwilligung des
Betroffenen vorliegt.

(4) Die Erhebung und Verarbeitung personengebundener Daten erfolgt im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem sie beantragt
ist oder fur den sie beantragt wird. Sie erlischt durch Austritt, Ausschluss
oder Tod.

(2) Die Ehrenmitgliedschaft erlischt durch Verzicht, Aberkennung oder Tod.

§ 7 Austritt

(1)  Der Austritt ist unter Einhalten einer Kiindigungsfrist von drei Monaten
jeweils zum 30. Juni oder 31. Dezember eines Jahres zulassig.

(2) Die schriftliche Austrittserklarung ist an den Vorstand zu richten. Fir
Passivmitglieder gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.

§ 8 Ausschluss

(1)  Mitglieder, die vorsatzlich oder grob fahrlassig gegen Interessen des
Vereins verstofRen, kdnnen ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt,
wenn sie ihrer Pflicht zur Zahlung der Beitrage nicht nachkommen.

(2)  Uber den Ausschluss wird auf der Jahreshauptversammlung oder einer
Mitgliederversammlung entschieden.

(3)  Mit dem Ausschluss verliert das Mitglied samtliche Rechte gegenliberdem
Verein. Dem Verein bleibt es vorbehalten evtl. Schadensersatzanspriiche
geltend zu machen.

(4) Der Vereinsbeitrag ist in dem Falle bis zum Ende des Jahres, in dem der
Ausschluss erfolgt, zu entrichten.

(5) Auf die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft finden die Abséatze 1-3
entsprechend Anwendung.

§ 9 Beitrdge und Zuwendungen

(1)  Jedes Mitglied ist verpflichtet, neben einer einmaligen Aufnahmegeblihr, die
beim Eintritt in den Verein erhoben wird, einen anteiligen Jahresbeitrag an
den Verein zu entrichten (Monatsbeitrag).

(2) Die Mitgliederversammlung der Aktivmitglieder beschlie3t die
Beitragsordnung sowie uber die Hohe der Aufnahmegebiihr, die zu
zahlenden Beitrage und evtl. Umlagen.

(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

(4) Die Beitragserhebung erfolgt jeweils zum 01. Januar und 01. Juli eines
Jahres.

§ 10 Geschiftsjahr und Erfiillungsort
(1) Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Erfullungsort ist der Sitz der Geschéaftsstelle des Vereins.

§ 11 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Gesamtvorstand und
der Vorstand.

§ 12 Jahreshauptversammlung

(1)  Die Jahreshauptversammlung (Mitgliederversammlung) findet innerhalb des
ersten Quartals im Kalenderjahr statt. Hierzu werden alle Mitglieder
mindestens 4 Wochen vorher vom Vorstand schriftlich oder in Textform,
unter Angabe der Tagesordnung, eingeladen. Hierbei ist mindestens
folgende Tagesordnung vorgesehen:

Tatigkeitsbericht des Vorstandes / Gesamtvorstandes,

Finanzbericht,

Bericht der Kassenpriifer,

Entlastung des Vorstandes / Gesamtvorstandes,

Wahl des Vorstandes / Gesamtvorstandes,

Wahl der Kassenpriifer.
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(2) Jedes stimmberechtigte Mitglied ist berechtigt, Antrage zur
Beschlussfassung einzubringen. Die Antrége sind bis spatestens 7 Wochen
vor einer Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.

(3) Uber jede Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen.
Abstimmungsergebnisse sind in der Niederschrift festzuhalten. Das
Protokoll ist vom 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden und vom
Schriftfihrer oder einem sonstigen Vorstandsmitglied zuunterzeichnen.

(4) Die Verfahrensregelungen der Abséatze 2 und 3 finden auchbei
auRerordentlichen Mitgliederversammlungen Anwendung.

(5) Der Gesamtvorstand kann mit 3/4 Mehrheit beschlieRen, die
Jahreshauptversammlung virtuell durchzufiihren.

a) Die virtuelle Jahreshauptversammlung findet in einem nur fiir BSB-
Mitglieder mit einem Passwort zuganglichen virtuellen Raum statt.
Die Zugangsdaten zum virtuellen Raum werden per Post oder per E-
Mail Gbermittelt.

b)  Bei einer virtuellen Jahreshauptversammlung geben die
Aktivmitglieder ihre Stimmen vor der Durchfiihrung dervirtuellen
Versammlung in schriftlicher Form ab.

c) Ein Beschluss bei einer virtuellen Versammlung ist gultig, wenn alle
Aktivmitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Gesamtvorstand
gesetzten Termin mindestens die Halfte der Aktivmitglieder ihre
Stimmen in schriftlicher Form abgegeben haben und der Beschluss
mit der erforderlichen Mehrheit nach § 15 (4) gefasst wurde.

d)  Uber die Aufldsung des Vereins kann nicht im Rahmen einer
virtuellen Jahreshauptversammlung beschlossen werden.

e) Esist auch eine Mischung aus virtueller und Prasenzversammlung,
eine hybride Jahreshauptversammlung, maglich.

§ 13 AuBerordentliche Mitgliederversammlung
Eine auRerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Antrag des Vorstandes
oder von mindestens 20 Prozent der Mitglieder durch den Vorstand
einzuberufen.
Eine auRerordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere im Falle einer
Satzungsanderung oder der Auflésung des Vereins einzuberufen, es sei
denn, dass hierlber in einer Jahreshauptversammlung abgestimmt wird.

§ 13a Mitgliederversammlung der Aktivmitglieder
Auf Antrag des Vorstandes findet eine Mitgliederversammlung der
Aktivmitglieder statt.

§ 14 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2.
Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein gerichtlich undaufergerichtlich.
Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

Der Gesamtvorstand besteht aus:

a) dem Vorstand

b)  zwei weiteren stellvertretenden Vorsitzenden,

c) bis zu 8 weiteren Vorstandsmitgliedern.

Fur den Gesamtvorstand kénnen natlirliche Personen kandidieren, die
Aktivmitglieder bzw. Férdermitglieder des Vereins sind.

(2) Ein Mitglied des Gesamtvorstandes oder ein Geschéftsfiuhrer kanndie
Geschéaftsstelle des Vereins leiten.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden fiir die Dauer von zwei Jahren gewahlt. Sie
bleiben bis zu einer Neuwahl oder bis sie aus wichtigem Grund abberufen
werden im Amt. Die Wiederwahl ist zulassig.

(4) Der Vorstand / Gesamtvorstand fiihrt die Geschafte des Vereins.lhm
obliegt insbesondere:

a) die Ausfiihrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung,

b)  die zur Erledigung der Aufgaben des Vereins notwendigen
Fachausschiisse zu bilden und deren Leiter zu benennen, zu
kontrollieren und ggf. abzuberufen sowie

c) die Verwaltung des Vereinsvermdgens und die ihm sonstnach
dieser Satzung Ubertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

(5) Die Vornahme von Rechtsgeschaften, die den Wert von 10.000,00€
Ubersteigen, bedarf der Zustimmung des Gesamtvorstandes;
Rechtsgeschafte, die den Wert von 50.000,00 € liberschreiten, dem
Beschluss der Mitgliederversammlung der Aktivmitglieder.

(6) Zur Erfullung des Vereinszweckes ist der Vorstand berechtigt, Auftragean
externe Institutionen und unabhéngige Fachleute zu erteilen. Diese
Befugnis kann durch einen Vorstandsbeschluss an einen Geschéaftsfiihrer
delegiert werden.

(7) Die Mitglieder des Vorstandes / Gesamtvorstandes kénnen neben dem
Ersatz ihrer Auslagen eine angemessene Aufwandsentschadigungerhalten.
Uber die Héhe der Aufwandsentschédigung beschlieRt die
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.

(8) Sonstige Tatigkeiten fiir den Verein auBerhalb der Organfunktionkdnnen
gesondert vergltet werden.

§ 15 Beschlussféahigkeit und Stimmberechtigung

(1)  Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung fiihrt der 1. Vorsitzende,
ersatzweise der
2. Vorsitzende.

(2) Der Gesamtvorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die einfache
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens 50
Prozent der Aktivmitglieder anwesend sind. Anwesend ist, wer sich an der
Abstimmung beteiligt. Sollte die erforderliche Anzahl von Aktivmitgliedern
nicht anwesend sein, so ist eine neue Mitgliederversammilung binnen 4
Wochen mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Bei dieser zweiten
Mitgliederversammlung ist fiir die Beschlussfahigkeit dieordnungsgemane,
form- und fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung ausreichend.

(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist ein Beschluss
rechtsverbindlich zustande gekommen, wenn ihm die einfache Mehrheit

der stimmberechtigten Anwesenden
zugestimmt hat.

(5)  Stimmberechtigt sind alle Aktivmitglieder. An der Jahreshauptversammlung
kénnen Passivmitglieder, Férdermitglieder und Ehrenmitglieder mit
beratender Stimme teilnehmen.

(6) Eine Beschlussfassung der stimmberechtigten Aktivmitglieder ohne
Mitgliederversammlung, insbesondere zu § 8 (2) und § 14 (5) dieser
Satzung, kann auf Antrag des Vorstandes auch auf schriftlichem Wege
vorgenommen werden. Der Beschluss ist gliltig, wenn alle Aktivmitglieder
beteiligt wurden, bis zu dem vom Gesamtvorstand gesetzten Termin
mindestens die Halfte der Aktivmitglieder ihre Stimmen in schriftlicher Form
abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheitnach
§ 15 (4) gefasst wurde. Ab Zugang des Beschlussvorschlages gilt fiir die
Aktivmitglieder eine Frist von zwei Wochen.

§ 16 Abstimmung der Mitgliederversammlung

(1)  Die Abstimmung erfolgt durch Handheben.

(2) Die Mitgliederversammlung beschlieR®t auf Grund von Vorschlagendes
Vorstandes / Gesamtvorstandes oder einzelner Mitglieder.

(3) Es erfolgt stets eine namentliche Abstimmung.

§ 17 Geschéftsfiihrerin / Geschéftsfiihrer

(1)  Der Vorstand bestellt die Geschaftsfiihrerin bzw. den Geschéftsfihrer.

(2) Die Tatigkeit der Geschaftsfiihrerin bzw. des Geschéftsfiihrers wirdim
Einzelnen durch eine Geschaftsordnung geregelt.

(3) Die Geschéftsflihrerin bzw. der Geschaftsfiihrer ist dem Vorstand
gegenuber verantwortlich.

§ 18 Kassenpriifer

(1) Die Aufgaben der Kassenprifer erstrecken sich auf die Priifung der
Richtigkeit der Belege, Buchungen und des Kassenbestandes sowie die
Angemessenheit der Ausgaben. Die
Priifung hat einmal jahrlich zu erfolgen und umfasst das vorangegangene
Geschaftsjahr.

(2) Die Kassenprifer haben sich zur Entlastung des Vorstandes /
Gesamtvorstandes zu duflern.

(3) Die Kassenprifer dirfen weder dem Vorstand / Gesamtvorstand
angehdren, noch eine Ressortstelle leiten. Die Wiederwahl istzuléssig.

§ 19 Beirat
Zur Beratung und Unterstiitzung bei der Erflillung der Aufgaben des Vereins
kann ein Beirat gebildet werden. Der Beirat besteht aus Personlichkeiten und
Vertretern von Institutionen, die auf den Gebieten des Vereinszwecks (§ 2 der
Satzung) besondere Fachkunde besitzen.
Der Vorsitzende / die Vorsitzende und die Mitglieder des Beirates werden auf
Vorschlag des Vorstandes durch den Gesamtvorstand berufen. Die Berufung
erfolgt auf 4 Jahre. Eine erneute Berufung ist mdéglich. Die Sitzungen des
Beirates werden durch den Gesamtvorstand nach Bedarf einberufen.

§ 20 Satzungsidnderung
Fiir eine Anderung der Satzung ist eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Aktivmitglieder erforderlich.

§ 21 Auflésung des Vereins

(1) Der Verein kann aufgeldst werden, wenn mindestens zwei Drittel aller
stimmberechtigten Aktivmitglieder anwesend sind und die Aufldsung mit
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten beschlieRen.

(2) Die Durchfiihrung des Aufldsungsbeschlusses ist einer aus drei Mitgliedern
bestehenden Kommission zu ibertragen. Dieser soll mindestens ein
Mitglied des Vorstandes angehdren.

§ 22 Nichtigkeit einer Satzungsbestimmung
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer der Bestimmungen dieser Satzung
beruhrt die Wirksamkeit der librigen Bestimmungen nicht.

§ 23 Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Eintragung in das Vereinsregister: 19.07.2021



	Passivmitgliedschaft
	Straße / Hausnummer (wenn abweichend von Anschrift WEG) PFLICHTFELD
	B. Vorname / Nachname (Ansprechpartner 2)
	§ 1 Name und Sitz
	§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins
	§ 3 Gemeinnützigkeit
	§ 4 Mitgliedschaft
	§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft
	§ 7 Austritt
	§ 8 Ausschluss
	§ 9 Beiträge und Zuwendungen
	§ 10 Geschäftsjahr und Erfüllungsort
	§ 11 Organe des Vereins
	§ 12 Jahreshauptversammlung
	§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung
	§ 13a Mitgliederversammlung der Aktivmitglieder
	§ 14 Vorstand
	§ 15 Beschlussfähigkeit und Stimmberechtigung
	§ 16 Abstimmung der Mitgliederversammlung
	§ 17 Geschäftsführerin / Geschäftsführer
	§ 18 Kassenprüfer
	§ 19 Beirat
	§ 20 Satzungsänderung
	§ 21 Auflösung des Vereins
	§ 22 Nichtigkeit einer Satzungsbestimmung
	§ 23 Inkrafttreten der Satzung



